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6. Abschnitt

§59
Ausweisung
(1) Gegenüber Tätern, die Ausländer sind, kann an
stelle oder zusätzlich zu der im verletzten Gesetz an
gedrohten Strafe auf Ausweisung erkannt werden.

Hinweis: Vgl. § 339 Abs. 1 Ziff. 2 StPO; §§ 37 und 38 
der 1. DB zur StPO.
Zur verwaltungsrechtlichen Ausweisung vgl. §§ 7 
und 8 des Gesetzes vom 28. 6. 1979 über die Gewäh
rung des Aufenthaltes für Ausländer in der DDR 
- Ausländergesetz - (GBl. I Nr. 17 S. 149).

(2) Gegenüber Verurteilten, die Ausländer sind, 
kann anstelle des weiteren Vollzuges einer zeitigen 
Freiheitsstrafe jederzeit die Ausweisung beschlossen 
werden.

I

Hinweis: Vgl. §351 StPO; §§ 37 und 38 der 1. DB zur 
StPO.

7. Abschnitt 

§ 60
Todesstrafe
(1) Die Todesstrafe wird, soweit sie das Gesetz zu
läßt, gegen Personen ausgesprochen, die besonders 
schwere Verbrechen begangen haben. Sie ist mit der 
dauernden Aberkennung aller staatsbürgerlichen 
Rechte verbunden und wird durch Erschießen voll
streckt.
(2) Gegen Jugendliche wird die Todesstrafe nicht 
ausgesprochen. Gegen Frauen, die zur Zeit der Tat, 
der Verurteilung oder der Vollstreckung schwanger 
sind, sowie gegen Täter, die nach der Verurteilung 
geisteskrank geworden sind, wird die Todesstrafe 
nicht angewandt.

Hinweis: Vgl. § 339 Abs. 2 und § 348 StPO.^

8. Abschnitt 
Bemessung der Strafe §

§ 61
Grundsätze der Strafzumessung
(1) Bei der Strafzumessung hat das Gericht die 
Grundsätze der sozialistischen Gerechtigkeit zu ver
wirklichen.
(2) Art und Maß der Strafe sind innerhalb des ge
setzlichen Strafrahmens unter Berücksichtigung der 
objektiven und subjektiven Umstände der Tat, wie 
Art und Weise ihrer Begehung, ihrer Folgen, der Art 
und Schwere der Schuld des Täters, zu bestimmen. 
Dabei sind auch die Persönlichkeit des Täters, sein

gesellschaftliches Verhalten vor und nach der Tat 
und die Ursachen und Bedingungen der Tat zu be
rücksichtigen, soweit diese über die Schwere der Tat 
und die Fähigkeit und Bereitschaft des Täters Auf
schluß geben, künftig seiner Verantwortung gegen
über der sozialistischen Gesellschaft nachzukom- 
meri. Es ist insbesondere zu prüfen, inwieweit der 
Täter aus bereits erfolgten Bestrafungen richtige 
Lehren gezogen hat. Bei der Festsetzung der Strafe 
hat das Gericht sowohl die zugunsten als auch zuun
gunsten des Täters vorliegenden Umstände allseitig 
zu würdigen.
(3) Legt das verletzte Gesetz fest, daß bestimmte 
Umstände die strafrechtliche Verantwortlichkeit be
gründen, mindern oder erhöhen, darf das Vorliegen 
eines solchen Umstandes nicht noch strafmildernd 
oder straferschwerend berücksichtigt werden.
(4) Geht das Gesetz davon aus, daß bestimmte Um
stände die strafrechtliche Verantwortlichkeit min
dern , so ist dies bei der Strafzumessung innerhalb des 
Strafrahmens des verletzten Gesetzes zu berücksich
tigen.

§ 62
Außergewöhnliche Strafmilderung
(1) In den gesetzlich bestimmten Fällen der außer
gewöhnlichen Strafmilderung kann eine Strafe bis 
auf das gesetzliche Mindestmaß der angedrohten 
Strafart gemildert oder eine leichtere als die gesetz
lich vorgesehene Strafart angewandt werden, wenn 
die Tat weniger schwerwiegend ist.

Hinweis: Vgl. §§ 14, 16 Abs. 2, § 18 Abs. 2. § 19 
Abs. 2. § 21 Abs. 4 und § 88 Abs. 2 StGB.

(2) Die Strafe kann ebenso herabgesetzt werden, 
wenn die Voraussetzungen, gemäß § 25 von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab
zusehen, nicht in vollem Umfange vorliegen, aber 
bereits eine mildere Strafe den Strafzweck erfüllt.
(3) Sieht das verletzte Gesetz wegen erschwerender 
Umstände eine Strafverschärfung vor, ist sie nicht 
anzuwenden, wenn sich unter Berücksichtigung der 
gesamten Umstände die Schwere der Tat nicht er
höht hat.

Bestrafung
bei mehrfacher Gesetzesverletzung

§ 63
(1) Bei mehrfacher Gesetzesverletzung sind alle 
Strafrechtsnormen anzuwenden, die den Charakter 
und die Schwere des gesamten strafbaren Handelns 
kennzeichnen.
(2) Eine mehrfache Gesetzesverletzung liegt vor, 
wenn der Täter durch eine Tat zugleich mehrere 
Strafrechtsnormen (Tateinheit) oder durch mehrere
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